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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

Brennspiritus 
1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
Reinigungsmittel. 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG

Telefax: +49(0)3877/95747-62 

Gewerbepark 9
DE-06917 Jessen
+49(0)3877/95747-60
info@plus6.de

info@plus6.de 
Sicherheitsdatenblätter / 
Datenmanagement 

Firmenname: 
Straße: 
Ort: 
Telefon: 
E-Mail: 
 

Internet: 
Auskunftgebender Bereich: 

Die Nummer der Gesellschaft ist nur zu Bürozeiten besetzt: +49(0)5221-10227-30 
(8:00 - 17:00 Uhr) 

1.4. Notrufnummer: 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG 

Gefahrenbezeichnungen: F - Leichtentzündlich 
R-Sätze:
Leichtentzündlich. 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenkategorien: 
Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 2
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente 
Signalwort: Gefahr 
Piktogramme: GHS02-GHS07 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

Gefahrenhinweise 

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen. 
 

Sicherheitshinweise 
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P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. 
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweis zur Kennzeichnung 
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und 
gekennzeichnet. 

Dampf nicht einatmen. 
2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 
Chemische Charakterisierung 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
EG-Nr. Anteil Bezeichnung 
CAS-Nr. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG 
Index-Nr. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
REACH-Nr. 
200-578-6 90 -< 100 % Ethanol (vgl. Ethylalkohol) 

F - Leichtentzündlich  R11 64-17-5 
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319 603-002-00-5 

01-2119457610-43 
201-159-0 < 1  % Butanon; Ethylmethylketon 

F - Leichtentzündlich, Xi - Reizend  R11-36-66-67 78-93-3 
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066 606-002-00-3 

01-2119457290-43 
Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 
>= 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe. 

Weitere Angaben 
Wortlaut der R-Sätze: siehe unter Abschnitt 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Allgemeine Hinweise 

Für Frischluft sorgen. Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit 
Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. 

Nach Einatmen 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Beschmutzte, getränkte Kleidung 
sofort ausziehen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 

Nach Hautkontakt 

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei auftretenden oder 
Nach Augenkontakt 
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anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen. 

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unfall oder 
Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt 
vorzeigen).

Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Folgende Symptome können auftreten: Schwindel. Sehstörungen. Erbrechen. Bewusstlosigkeit. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Nachträgliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenödem. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Sprühwasser. Schaum. Wasser. Kohlendioxid (CO2). 
Geeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl. 
Ungeeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 

Im Brandfall: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl 
einsetzen. 

Zusätzliche Hinweise 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Alle Zündquellen entfernen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Einwirkungen von Dämpfen, 
Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Alle Arbeitsverfahren sind grundsätzlich so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Hautkontakt. 
Hinweise zum sicheren Umgang 

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. 
Weitere Angaben zur Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
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Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Zusammenlagerungshinweise 

Verpackung und brennbaren Materialien getrennt voneinander lagern. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

3 Lagerklasse nach TRGS 510: 
7.3. Spezifische Endanwendungen 

Grundreiniger, sonstige 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

Spitzenbegr. F/m³ mg/m³ ppm Bezeichnung CAS-Nr. Art 
1(I) 200 Butanon 78-93-3 600 
2(II) 500 Ethanol 64-17-5 960 

Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 
Proben.- 
Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- material Bezeichnung CAS-Nr. 

78-93-3 Butanon (2-Butanon; 
Ethylmethylketon)

U 5 mg/l b Butanon (2-Butanon) 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Dicht schließende Schutzbrille. 
Augen-/Gesichtsschutz 

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und 
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. 
Geeignetes Material: Butylkautschuk. Dicke des Handschuhmaterials: 0,5 mm
Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Handschutz 

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) 
erforderlich. 

Körperschutz 

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. 
Atemschutz 

Keine Daten verfügbar 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

transparent 
flüssig Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
ygolonhcet-lh

Alkohol Geruch: 
Prüfnorm 
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Zustandsänderungen 
ca. 78 °C Siedebeginn und Siedebereich: 

12 °C Flammpunkt: 

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher 
Dampf-/Luftgemische möglich. 

Explosionsgefahren 

3,5 Vol.-% Untere Explosionsgrenze: 
15 Vol.-% Obere Explosionsgrenze: 

425 °C Zündtemperatur: 
Dampfdruck: 
  (bei 20 °C) 

57 hPa 

Dichte (bei 20 °C): ca. 0,8 g/cm³ 
Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar 
Dyn. Viskosität: 
  (bei 20 °C) 

1,7 mPa·s 

96 % Lösemittelgehalt: 
9.2. Sonstige Angaben 

0% Festkörpergehalt: 

Verdampfungsgeschwindigkeit/Verdunstungszahl: 1,7 (n-Butylacetat.: 1) (ASTM D 3539) 
Verdampfungsgeschwindigkeit/Verdunstungszahl: 8,0 (Ether: 1) (DIN 53170) 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Entzündungsgefahr. 

10.2. Chemische Stabilität 
Keine Daten verfügbar 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

Bei Normaldruck unzersetztlich destillierbar. Zu vermeiden: Wärme, Flammen, Funken 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Oxidationsmittel, stark. Säure. 
10.5. Unverträgliche Materialien 

Bildung von: Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Bezeichnung CAS-Nr. 
Spezies Dosis Methode Expositionswege Quelle 

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) 
Ratte LD50 6200 mg/kg IUCLID oral 

inhalativ (4 h) Dampf LC50 95,6 mg/l Ratte RTECS 

Reiz- und Ätzwirkung 
Verursacht schwere Augenreizung. 

Sensibilisierende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Kann die Leber bei längerer oder wiederholter Exposition durch Verschlucken schädigen. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen. 
Sonstige Angaben zu Prüfungen 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 

CAS-Nr. Bezeichnung 
[h] | [d] Aquatische Toxizität Methode Dosis Quelle Spezies 

Ethanol (vgl. Ethylalkohol) 64-17-5 
Akute Crustaceatoxizität 48 h IUCLID EC50 9268 - 14221 

mg/l
Daphnia magna 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine Daten verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 
Log Pow Bezeichnung CAS-Nr. 

64-17-5 -0,31 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) 

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 
12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar. 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Gelangt bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung nicht ins Abwasser. 
Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend (WGK 1) 

Weitere Hinweise 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.); 
Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus 
Kunststoff

150102 

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. 
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 
14.1. UN-Nummer: UN 1170 

ETHANOL (ETHYLALKOHOL) 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

3 14.3. Transportgefahrenklassen: 
II 14.4. Verpackungsgruppe: 
3 Gefahrzettel: 

Klassifizierungscode: F1 
Sondervorschriften: 144 601 
Begrenzte Menge (LQ): 1 L 
Beförderungskategorie: 2 

33 Gefahrnummer: 
Tunnelbeschränkungscode: D/E 

Freigestellte Menge: E2 
Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport 

Binnenschiffstransport (ADN) 
14.1. UN-Nummer: UN 1170 

ETHANOL (ETHYLALKOHOL) 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

3 14.3. Transportgefahrenklassen: 
14.4. Verpackungsgruppe: II 
Gefahrzettel: 3 

F1 Klassifizierungscode: 
144 601 Sondervorschriften: 

Begrenzte Menge (LQ): 1 L 

Freigestellte Menge: E2 
Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport 
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Seeschiffstransport (IMDG) 
14.1. UN-Nummer: UN 1170 

ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

3 14.3. Transportgefahrenklassen: 
II 14.4. Verpackungsgruppe: 
3 Gefahrzettel: 

144 Sondervorschriften: 
Begrenzte Menge (LQ): 1 L 

F-E, S-D EmS: 

Freigestellte Menge: E2 
Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport 

Lufttransport (ICAO) 
14.1. UN-Nummer: UN 1170 

ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

3 14.3. Transportgefahrenklassen: 
II 14.4. Verpackungsgruppe: 
3 Gefahrzettel: 

A3 A58 A180 Sondervorschriften: 
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L 

353 IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 
5 L IATA-Maximale Menge - Passenger: 
364 IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 
60 L IATA-Maximale Menge - Cargo: 

Freigestellte Menge: E2 
Passenger-LQ: Y341 

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport 

14.5. Umweltgefahren 
nein UMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Keine Daten verfügbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 
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VOC-Wert (in g/L): 768 
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 96

Angaben zur VOC-Richtlinie 
2004/42/EG: 

Nationale Vorschriften 
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). 
Beschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten (§§ 4 und 5 
MuSchRiV).

Beschäftigungsbeschränkung: 

5.2.5.II: Organische Stoffe bei m >= 0.5 kg/h: Konz. 0.10 g/m³ Technische Anleitung Luft I: 
50 - 100 % Anteil: 
5.2.4.III: Gasförmige anorganische Stoffe bei m >= 0.15 kg/h: Konz. 30 mg/m³ Technische Anleitung Luft II: 

50 - 100 % Anteil: 
1 - schwach wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
WGK-Selbsteinstufung Status: 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungen 
Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 
2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15. 

Wortlaut der R-Sätze (Nummer und Volltext) 
11 Leichtentzündlich. 
36 Reizt die Augen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Weitere Angaben 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.)
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